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Vortrag zum eigenständigen Aufenthaltsrecht bei Trennung und  

Scheitern der familiären Lebensgemeinschaft 

 

I. Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei ehelicher und 

familiärer Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet 

 

1. Ehegatten eines Deutschen 

 

Das Aufenthaltsrecht kann nachträglich befristet, d. h. durch die Ausländer-

behörde beendet werden, wenn durch Trennung die eheliche Lebensgemein-

schaft beendet wird. Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-

nis ist immer, dass die eheliche Lebensgemeinschaft gelebt wird. Allein die 

Tatsache des Verheiratetseins ist hierfür nicht ausreichend. Das Aufenthalts-

recht kann nachträglich befristet, d.h. durch die Ausländerbehörde beendet 

werden, wenn eine Trennung der ehelichen Lebensgemeinschaft eintritt, es 

sei denn, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht wurde bereits erworben.  

 

2. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der 

Personensorge 

 

Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Zusammenhang 

mit einem deutschen Kind ist nicht unbedingt, dass der Elternteil mit dem 

Kind zusammenlebt. Vielmehr wird gefordert, dass die Personensorge ausge-

übt wird. Hierunter ist grundsätzlich zu verstehen, dass der Elternteil Inhaber 

des Sorgerechts ist. Er kann selbstverständlich das Sorgerecht mit den ande-

ren Elternteil teilen. Notwendig ist aber auch, dass der Elternteil darüber hin-

aus Umgang mit dem Kind hat.  

 

Fehlt es am Sorgerecht des Elternteils, so kann im Ermessenswege auch eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Hier sind dann insbesondere zu berück-

sichtigten:  

 

- ob das deutsche Kind in seiner Entwicklung auf den ausländischen Eltern-

teil angewiesen ist, also das Kindeswohl, 
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- der nicht sorgeberechtigte Elternteil seit der Geburt des Kindes seinen 

Unterhaltsverpflichtungen regelmäßig nachgekommen ist, 

- das Kindeswohl einen auf Dauer angelegten Aufenthalt des nicht sorgebe-

rechtigten Elternteils im Bundesgebiet erfordert. 

 

3. Ehegatten eines Ausländers, der mit einer Aufenthaltserlaubnis oder 

Niederlassungserlaubnis in Deutschland lebt 

 

Hier gilt dasselbe. Auch hier wird verlangt, dass die eheliche Lebensgemein-

schaft besteht. 

 

4. Aufenthaltsrecht wegen eines ausländischen Kindes 

Ein Aufenthaltsrecht von einem Kind, das nicht über die deutsche Staatsan-

gehörigkeit verfügt, kann nur über den Auffangtatbestand des § 25 Abs. 5 

AufenthG abgeleitet werden. Es gibt sonst keine ausdrückliche Regelung, die 

dies vorsieht. 

 

II. Wann entsteht ein eigenständiges Aufenthaltsrecht bei Trennung 

der Ehegatten? Was bedeutet zunächst eigenständiges Aufent-

haltsrecht?  

 

1. Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht bedeutet, dass der ins Bundesgebiet 

nachgezogene Ehegatte ein Aufenthaltsrecht erwirbt unabhängig vom Zu-

sammenleben mit dem hier bereits lebenden Deutschen oder ausländischen 

Ehegatten. Bei Erwerb eines eigenständigen Aufenthaltsrecht kann somit der 

nachgezogene Ehegatte künftig auch getrennt von dem hier bereits lebenden 

Ehegatten leben, ohne dass sein Aufenthaltsrecht beeinträchtigt wird. 

 

Wann tritt dieser Zeitpunkt ein? 

Dies ist der Fall, wenn wie in § 31 AufenthG ausgeführt, die eheliche Lebens-

gemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet be-

standen hat. Was ist aber hierunter zu verstehen? 
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Beispiel:  

Doris aus Deutschland ist seit dem 20.03.2005 mit ihrem aus Guinea stam-

menden Ehemann Jean verheiratet. Jean reiste jedoch erst im Mai 2005 mit 

einem Visum zum Ehegattennachzug in die Bundesrepublik Deutschland ein. 

Beide trennten sich dann jedoch am 10. März 2007. In diesem Fall hat Jean 

noch kein eigenständiges Aufenthaltsrecht erworben, obwohl er zwar bereits 

zwei Jahre mit Doris verheiratet ist. Dies allein reicht jedoch nicht aus, denn 

für das eigenständige Aufenthaltsrecht wird verlangt, dass die Ehe nicht nur 

zwei Jahre bestanden hat, sondern dass vielmehr auch ein rechtmäßiger Auf-

enthalts im Bundesgebiet vorliegt. Diese Voraussetzung kann Jean in unserer 

Fallkonstellation nicht erfüllen, denn er ist erst im Mai 2005 nach Deutschland 

eingereist. 

 

Fallvariante:  

Doris und Jean haben wieder am 11.11.2004 geheiratet. Jean reist im März 

2005, nämlich genauer gesagt am 15.03.2005, nach Deutschland mit einem 

Visum ein. Er erhält eine Aufenthaltserlaubnis von der Ausländerbehörde Ber-

lin am 15.06.2005. Nun trennt sich Jean am 20.03.2007 von Doris. Es stellt 

sich wieder die Frage, ob Jean schon ein eigenständiges Aufenthaltsrecht er-

worben hat. 

 

Dies ist hier zu bejahen, denn unter dem rechtmäßigen Aufenthalt im Bun-

desgebiet zählen auch die Zeiten des Visums zum Ehegattennachzug. Nach 

dem AufenthG werden im Gegensatz zum früheren AuslG die Zeiten eines na-

tionalen Visums mitgezählt. 

 

Fallvariante:  

Petra hat Juan Carlos auf Kuba am 10.01.2005 geheiratet. Juan Carlos reist 

mit einem Visum zum Ehegattennachzug in die Bundesrepublik Deutschland 

am 20.02.2005 ein und erhält dann am 10.03.2005 eine Aufenthaltserlaubnis. 

Nun verstehen sich Petra und Juan Carlos nicht mehr. Sie beschließen, jeder 

geht seine eigenen Wege und Juan Carlos zieht aus der Wohnung Ende 2007 

aus. Seine Aufenthaltserlaubnis ist noch bis zum 10.03.2008 gültig. Was pas-

siert nun, wenn Juan Carlos am 10.03.2008 die Verlängerung seiner Aufent-

haltserlaubnis beantragt? 
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In diesem Fall hat die Ausländerbehörde dann zu überprüfen, ob Juan Carlos 

ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erworben hat. Dies ist hier zu bejahen, da 

beide zwei Jahre zusammen gelebt haben und in dieser Zeit Juan Carlos im 

Besitz einer Aufenthaltserlaubnis war. Somit hat Juan Carlos ein eigenständi-

ges Aufenthaltsrecht. Ihm wäre somit die Aufenthaltserlaubnis nach deren Ab-

lauf im März 2008 um ein Jahr zu verlängern. 

 

Fallvariante:  

Nun wird Juan Carlos auch noch arbeitslos, bezieht seit dem 15.03.2007 Ar-

beitslosengeld II und sorgt sich daher sehr um die Verlängerung seiner Auf-

enthaltserlaubnis, sollte der Zustand der Arbeitslosigkeit fortbestehen? 

 

Der Bezug von Sozialhilfe (hiervon spricht jedenfalls das Gesetz), also auch 

der Bezug von Arbeitslosengeld II, ist bei der erstmaligen Verlängerung bei 

Erwerb eines eigenständigen Aufenthaltsrechtes unschädlich (vgl. § 31 Abs. 4 

AufenthG). 

 

Wenn es jedoch nach der einjährigen Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

um eine weitere Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis geht, kann dies aber 

schon anders aussehen, denn dann wird in der Regel verlangt werden, dass 

der Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen gesichert ist. So jedenfalls mei-

ne Erfahrung mit der Ausländerbehörde Berlin, was auch im Einklang mit dem 

Aufenthaltsgesetz, nämlich § 31 Abs. 4 S.3 AufenthG, steht. 

 

2. Noch zu erwähnen ist, dass ein eigenständiges Aufenthaltsrecht auch dann 

entsteht, wenn der Ehegatte innerhalb der Zweijahresfrist stirbt. 

 

3. Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 

Die Niederlassungserlabunis wird nach drei Jahren Besitz der Aufenthaltserlaub-

nis erteilt, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft mit einem Deutschen oder ei-

ner Deutschen nach wie vor fort besteht. Die Ehegatten müssen dann insbeson-

dere gegenüber der Ausländerbehörde erklären (strafbewährt), dass sie in ehe-

licher Lebensgemeinschaft leben. Machen die Ehegatten daher unrichtige Anga-

ben, können Sie sich strafbar machen (vgl. § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG). 
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Fallbeispiel: 

Natalia aus Russland heiratet Peter aus Deutschland am 05.01.2003 in Berlin. 

Am 15.02.2003 erhält Natalia eine Aufenthaltserlaubnis. Am 15.02.2006 bean-

tragt sie die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und erscheint mit Peter 

bei der Ausländerbehörde. Dort erklären beide an Eides statt, unter Führung 

eines gemeinsamen Wohnsitzes in ehelicher Lebensgemeinschaft zu leben. 

Letztendlich leben beide jedoch nicht mehr zusammen, sondern sind nur an 

einer schnellen Scheidung interessiert. Auf Grund der gemachten Erklärungen 

erhält Natalia eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Bereits am 20.02.2006 

begibt sich Natalia zu einem Anwalt und beauftragt diesen, die Scheidung ein-

zureichen. Gegenüber dem Anwalt erklärt sie, dass sie von Peter bereits seit 

einem Jahr getrennt lebt. Daraufhin wird ein Scheidungstermin beim Amtsge-

richt Tempelhof-Kreuzberg am 30.09.2006 angesetzt, in dem beide erklären, 

bereits seit Februar 2005 voneinander getrennt zu leben. Nunmehr erhält im 

März 2007 Natalia einen beabsichtigten Bescheid der Ausländerbehörde, in 

dem ihr angekündigt wird, sie auszuweisen, weil sie gegenüber der Ausländer-

behörde falsche Angaben hinsichtlich des Bestehens der ehelichen Lebensge-

meinschaft gemacht hat. Ihr wird vorgehalten, beim Familiengericht andere 

Angaben gemacht zu haben. Darüber hinaus wird gegen beide Strafanzeige 

erstattet.  

 

4.  Wegfall der Frist in Fällen besonderer Härte  

§ 31 Abs.2 AufenthG verlangt für die Verlängerung der Frist eine besondere 

Härte. Einerseits ist hierunter die zielstaatsbezogene Härte und andererseits 

die Beeinträchtigung der schutzwürdigen Belange des Ehegatten oder seines 

Kindes und die damit verbundene fehlende Zumutbarkeit am Festhalten an 

der ehelichen Lebensgemeinschaft zu verstehen. 

 

Zielstaatbezogene Härte 

In diesem Sinne liegt eine besondere Härte vor, wenn dem Ehegatten wegen 

der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft im Zusammenhang mit der 

bestehenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung seiner 

schutzwürdigen Belange droht und deshalb die Versagung der Aufenthaltser-

laubnis unzumutbar ist. Eine besondere Härte im Zusammenhang mit der 

Rückkehrverpflichtung muss den Ehegatten ungleich härter treffen als andere 
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Ausländer in vergleichbarer Lage. Dies müssen Nachteile sein, die wegen der 

Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft drohen.   

 

Beispielsfall:  

Eine aus ländlichen türkischen Gebieten stammende Frau ist aufgrund der 

vorherrschenden untergeordneten Rolle der Frau in der Türkei nach der Auf-

lösung der ehelichen Lebensgemeinschaft gravierenden gesellschaftlichen 

Diskriminierungen, Bedrohungen oder Verfolgungen durch Verwandte ausge-

setzt.  

 

4. Inlandsbezogene schutzwürdige Belange  

    (§ 31 Abs. 2 S. 2 AufenthaltG) 

 

Es sind besondere Umstände während der Ehe in Deutschland zu berücksich-

tigen, die es dem Ehegatten unzumutbar machen, zur Erlangung eines eigen-

ständigen Aufenthaltsrechts an der ehelichen Lebensgemeinschaft festzuhal-

ten. 

 

Beispiel:  

Physische oder psychische Misshandlungen des Ehegatten oder, Misshandlun-

gen des in der Ehe lebende Stiefkindes.  

 

Die Darlegungs- und Beweislast trifft jedoch denjenigen, der sich auf das ei-

genständige Aufenthaltsrecht beruft. Dies ist in der Praxis häufig schwierig, 

da aus Scheu häufig keine Strafanzeigen gestellt werden und es oft keine 

Zeugen gibt, die die Misshandlung miterlebt haben. Daher ist allen Ratsu-

chenden zu raten, unbedingt Strafanzeige zu erstatten und auch ärztliche At-

teste im Falle physischer Misshandlung einzuholen. In der Regel empfehle ich 

auch die Abfassung eidesstattlicher Versicherungen über das Geschehene. 

Aus meiner Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass die Verwaltungspraxis der 

Ausländerbehörde nicht einheitlich ist, ob eidesstattliche Versicherungen aus-

reichend sind, um die erlittene physische, bzw. psychische Behandlung zu be-

legen. 
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Fall 1:  

Eine nigerianische Staatsangehörige lebt mit ihrem deutschen Ehemann zu-

sammen. Gleichzeitig lebt im ehelichen Haushalt das Kind der nigerianischen 

Staatsangehörigen. Der deutsche Ehemann schlug und trat die nigerianische 

Ehefrau mehrfach und drohte ihr immer wieder damit, die Ausländerbehörde 

zu benachrichtigen, um dort anzugeben, dass beide nur eine Scheinehe füh-

ren. Auch behandelte er das Kind der Nigerianerin schlecht, beleidigte und 

beschimpfte es.  

 

In diesem Fall hatte zusätzlich, wie häufig in derartigen Fällen, der deutsche 

Ehemann an die Ausländerbehörde geschrieben und mitgeteilt, dass die Ehe-

leute bereits in der Ehewohnung getrennt leben. Die Nigerianerin wiederum 

bestand auf dem Standpunkt, dass sie unter Fortführung einer ehelichen Le-

bensgemeinschaft zwei Jahre mit ihrem Ehemann zusammengelebt hat. In 

diesem Fall akzeptierte die Ausländerbehörde die eidesstattliche Versicherung 

der Nigerianerin und verlängerte die Aufenthaltserlaubnis. 

 

Fall 2:  

Die thailändische Staatsangehörige T lebt mit dem Deutschen D zusammen. 

Weiterhin lebt das Kind K der T im Haushalt. T verlässt ihren D nach einjähri-

gem Zusammenleben, weil sie es zu Hause nicht mehr aushält, da D regel-

mäßig K schlägt und T sehr schlecht behandelt. D demütigt sie, setzt sie psy-

chisch unter Druck und droht immer wieder, sie bei der Ausländerbehörde an-

zuzeigen. In diesem Fall wurde von der Ausländerbehörde allein die Vorlage 

eidesstattlicher Versicherungen nicht als geeignetes Beweismittel akzeptiert. 

Vielmehr wurde von T verlangt, dass sie sich hätte an die Polizei wenden 

müssen. Dies wurde ihr zum Vorwurf gereicht. In diesem Fall gab es außer 

einem Foto sowie eidesstattlicher Versicherungen keine weiteren Beweismit-

tel.  

 

Fazit: 

Es sind jeweils die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Ratsam ist 

immer, eine Anzeige zu erstatten sowie ärztliche Atteste über Misshandlungen 

einzuholen. 
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5. Rechtliche Konsequenzen im Falle der nachträglichen Befristung der 

Aufenthaltserlaubnis 

 

Im Falle der nachträglichen Befristung der Aufenthaltserlaubnis muss hiergegen 

beim Verwaltungsgericht geklagt werden. Die Klage gegen die nachträgliche Be-

fristung hat aufschiebende Wirkung, d. h. der Betroffene kann nicht abgeschoben 

werden, solange das Verwaltungsgericht noch keine Entscheidung getroffen hat. 

Wird jedoch die Entscheidung zur nachträglichen Befristung der Aufenthaltser-

laubnis für sofort vollziehbar erklärt, muss ein weiterer Antrag, nämlich ein An-

trag auf vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO, ebenfalls beim Ver-

waltungsgericht gestellt werden, um eine Abschiebung zu verhindern. In diesem 

Fall wird in der Regel Zusicherung von der Ausländerbehörde erteilt, dass bis zur 

Entscheidung des Verwaltungsgerichts im vorläufigen Rechtsschutzverfahren kei-

ne Abschiebemaßnahmen eingeleitet werden. 

 

Wichtig ist, Ratsuchende darauf hinzuweisen, dass die verwaltungsrechtliche Pra-

xis dahin geht, dass durch die Polizei im Auftrag der Ausländerbehörde die Pässe 

zur Sicherung der Abschiebung eingezogen werden. Die Vorsprache bei der Poli-

zei dient daher in einem solchen Fall nicht der Abschiebung an sich, sondern le-

diglich der Einziehung der Pässe, zu einer Vorbereitung einer möglichen späteren 

Abschiebung. 

 

III. Eigenständiges Aufenthaltsrecht beim Scheitern der Familie 

 

Beispielsfall:  

Vater V, der aus Syrien stammt, lebt mit der Mutter M zusammen, die deutsche 

Staatsangehörige ist. Sie sind nicht miteinander verheiratet. Sie haben ein ge-

meinsames Kind, nämlich die Tochter T. M und V verstehen sich nicht mehr gut 

und V verlässt daher die Ehewohnung und bezieht eine eigene Wohnung. Da das 

Verhältnis zwischen V und M erheblich gestört ist, wirkt sich dies auch auf die 

Beziehung zu T aus, die erst zwei Jahre alt ist. M weigert sich, dass V seine Toch-

ter weiter sehen kann. Sie befürchtet, V könne T nach Syrien entführen und will 

ihm daher den weiteren Umgang mit T verweigern. V sieht T daher über mehrere 

Monate nicht, versucht jedoch sein Umgangsrecht bei Gericht durchzusetzen. Das 

Umgangsverfahren zieht sich jedoch Monate hin, ohne dass V seine Tochter se-



 10

hen kann. Parallel dazu stellt M einen Antrag auf Übertragung der alleinigen el-

terlichen Sorge. Dem Antrag auf Übertragung der alleinigen elterliche Sorge wird 

entsprochen, jedoch zeitlich nachdem die Ausländerbehörde schon entschieden 

hat. V verliert somit später auch das Sorgerecht und es wird ein begleiteter Um-

gang für ihn beschlossen. Ehe dieser begleitete Umgang jedoch in Gang kommt, 

vergehen weitere Monate, insbesondere auch, weil M weiterhin nicht möchte, 

dass V T sieht. Sie hat nach wie vor große Ängste und ist auch nicht zufrieden, 

wie sich V ihrer Ansicht nach aus der Affäre gezogen hat. Im Rahmen des beglei-

teten Umgangs sieht V schließlich T einmal pro Woche zwei Stunden in den Räu-

men eines Umgangsträgers. Die Ausländerbehörde Berlin weigert sich indes, die 

Aufenthaltserlaubnis von V zu verlängern, da keine häusliche Gemeinschaft mit 

dem Kind besteht, zudem keine zusätzlichen Anhaltspunkte vorliegen, wie etwa 

intensive Kontakte, gemeinsam verbrachte Ferien, Übernahme eines nicht uner-

heblichen Anteils der Erziehung und Betreuung oder sonstiger Beistandshandlun-

gen des Vaters, um eine schützenswerte Beistands- und Betreuungsgemeinschaft 

anzunehmen. Das bloße Vorhandensein eines deutschen Kindes sowie das Inne-

haben der gemeinsamen elterlichen Sorge (zum Zeitpunkt der Entscheidung der 

Ausländerbehörde hatte V noch ein Sorgerecht) ist allein nicht ausreichend und 

kann aufenthaltsrechtlich nicht zu Gunsten des Vaters gewertet werden. In sei-

nem Fall liegt allenfalls eine Begegnungsgemeinschaft vor, die jedoch nicht nach 

Art. 6 GG schützenswert sei. Belegt wurde diese Einschätzung mit einem Ju-

gendamtsbericht, wonach der Wunsch, das Kind öfter zu sehen, in einem Zu-

sammenhang mit der aufenthaltsrechtlichen Problematik zu sehen sei.  

 

Nach der bisherigen Rechtsprechung war eine häufige und intensive Wahrneh-

mung des Umgangsrechts, im Rahmen dessen auch Betreuungs- und Erzie-

hungsaufgaben wahrgenommen wurden, nötig. Dann wurde in Abgrenzung von 

der Begegnungsgemeinschaft von der Betreuungsgemeinschaft gesprochen. Die 

bloße Begegnungsgemeinschaft sollte nach der bisherigen Rechtsprechung je-

doch aufenthaltsrechtlich nicht schützenswert sein.  

 

In unserem Fall kann man von einer bloßen Begegnungsgemeinschaft sprechen, 

wenn der Vater das Kind nur zwei Stunden in der Woche sieht. Dies war die frü-

here starre Abgrenzung. Die Rechtsprechung hat sich mittlerweile jedoch weiter 

entwickelt und insbesondere durch die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
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richts in seinem Beschluss vom 08.12.2005 -2 BvR 1001/04- die starre Abgren-

zung zwischen Betreuungs- und Begnungsgemeinschaft über Bord geworfen: 

„Eine verantwortungsvoll gelebte und dem Schutzzweck des Art. 6 GG entspre-

chende Eltern-Kind-Gemeinschaft lässt sich nicht allein quantitativ nach Dauer 

und Uhrzeiten des persönlichen Kontaktes oder genauem Inhalt der einzelnen 

Betreuungshandlungen bestimmen. Bei aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen, 

die den Umgang mit einem Kind berühren, ist maßgeblich auch auf die Sicht des 

Kindes abzustellen und im Einzelfall zu entscheiden, ob tatsächlich eine persönli-

che Verbundenheit besteht, auf deren Aufrechterhaltung das Kind zu seinem 

Wohl angewiesen ist.“  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat eine schematische Abgrenzung zwischen einer 

reinen Begegnungsgemeinschaft und einer darüber hinaus gehenden Erziehungs- 

und Betreuungsgemeinschaft ausschließlich nach quantitativen Gesichtspunkten, 

wie dem bloßen Abstellen auf die Häufigkeit und Dauer der Besuchskontakte, 

abgelehnt. Somit kann im vorliegenden Fall nicht allein daraus geschlossen wer-

den, das V seine Tochter nur zeitlich eng begrenzt sieht, es sich hierbei um keine 

schützenswerte familiäre Lebensgemeinschaft handelt.  

 

Insbesondere ist auch zu berücksichtigen, dass im Falle einer Ausreise des V dies 

erhebliche Folgen für T hätte. Aufgrund der Tatsache, dass T erst zwei Jahre alt 

ist, würde ihr durch die Ausreise der weitere Kontakt mit V genommen, es gäbe 

somit keine Möglichkeit mehr für T, eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung aufzu-

bauen und aufrecht zu erhalten. Gerade im Kleinkindalter ist es nicht möglich, 

durch Telefon oder schriftlich den Kontakt aufrecht zu erhalten. Dieser ist somit 

insbesondere auf das Kindeswohl abzustellen.  

 

Fazit: 

Es ist immer auf das Kindeswohl abzustellen und im Einzelfall zu untersuchen, ob 

tatsächlich eine persönliche Verbundenheit zwischen Vater und Kind besteht, auf 

deren Aufrechterhaltung das Kind zu seinem Wohl angewiesen ist.  

 

Schwierig ist oft auch die Frage, ob der ebenfalls sorgeberechtigte Elternteil, dem 

der Umgang mit seinem Kind durch den anderen Elternteil erschwert wird und 

der nicht zuletzt deshalb bisher eine schützenswerte familiäre Lebensgemein-
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schaft mit dem Kind wohl nicht hat aufbauen können, aus der angestrebten Be-

ziehung zu seinem Kind ein Aufenthaltsrecht herleiten kann.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch die Aufmerksamkeit darauf lenken, 

dass es nach dem neuen AufenthG auch die Möglichkeit gibt, ein Aufenthaltsrecht 

nach § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt werden kann, wenn man damit argumentiert, 

dass aus rechtlichen Gründen, nämlich der Vereitlung des Umgangsrechts eine 

Abschiebung nicht möglich ist.  

 

V. Wie ist es im Falle, wenn ein Drittstaatler mit einem EU-Angehörigen 

verheiratet ist? Was ändert sich hier? 

 

Trennung 

Beispielsfall:  

Die Senegalesin S ist mit dem Franzosen F verheiratet und lebt in Deutschland. 

Sie haben am 30.08.2005 geheiratet. Am 05.03.2007 trennt sich nun S von F. 

Wirkt sich dies aufenthaltsrechtlich aus? Im Falle von EU-Angehörigen kommt es 

nicht auf den Stand der ehelichen Lebensgemeinschaft an. Die Rechtsprechung 

des EUGH geht dahingehend, dass die Ehe so lange schützenswert ist, so lange 

sie besteht. Somit kann S ohne jegliche Beeinträchtigung ihres Aufenthaltsrechts 

weiter in Deutschland leben.  

 

Fallvariante: 

S und F haben wieder am 30.08.2005 geheiratet. Sie trennen sich bereits drei 

Monate nach der Eheschließung und reichen ein Jahr später die Scheidung ein 

und werden dann schließlich am 05.03.2007 rechtskräftig geschieden. In diesem 

Fall gilt kein Schutz der Ehe mehr, da die Ehe keinen Bestand mehr hat. Somit 

kann S ihr Aufenthaltsrecht nicht weiter von F ableiten. In diesem Fall kann also 

ihre Aufenthaltserlaubnis durch die Ausländerbehörde nachträglich befristet wer-

den.  

 

Abwandlung des Falls: 

F und S haben im Januar 2000 in Berlin geheiratet. Seither leben F und S in Ber-

lin. Im August 2005 trennen sich die beiden und im Januar 2007 werden sie dann 

rechtskräftig geschieden. In diesem Fall ist die Scheidung für S unproblematisch. 

Da sie bereits unabhängig von ihrem geschiedenen französischem Ehemann ein 
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Aufenthaltsrechts erworben hat, ist sie verbleibeberechtigt im Sinne des Frei-

zügG/EU. Nach § 2 Abs. 5 FreizügG/EU: haben Verbleibeberechtigte einen An-

spruch auf Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. 

 

VI Besonderheit bei türkischen Staatsangehörigen 

 

Bei türkischen Staatsangehörigen ist immer darauf zu achten, sofern sie nach 

vorangegangener Prüfung noch kein eigenständiges Aufenthaltsrecht erworben 

haben, ob sie ein Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsbeschluss (Beschluss 

Nr. 1/80 des Assoziationsrates EWG-Türkei über die Entwicklung der Assoziation) 

erworben haben. 

 

Hiernach kann ein türkischer Arbeitnehmer ein weiteres Aufenthaltsrecht in der 

Bundesrepublik Deutschland wegen der Fortführung seiner Arbeit haben, sofern 

er seit mindestens seinem Jahr einer ordnungsgemäßen Beschäftigung bei dem-

selben Arbeitgeber nachgegangen ist und diese Beschäftigung auch nach Ablauf 

der Jahresfrist noch fortsetzt.  

 

Beispielsfall: 

T der türkischer Staatsangehöriger ist, ist seit Oktober 2005 mit seiner deut-

schen Ehefrau E verheiratet. Am 05.03.2006 erhält er eine Aufenthaltserlaubnis 

von der Ausländerbehörde Berlin aufgrund der ehelichen Lebensgemeinschaft mit 

E. Am 15.03.2006 fängt T dann als Mechaniker zu arbeiten an. Im Januar 2007 

trennen sich die Eheleute, T bleibt Mechaniker. In diesem Fall ist die Trennung 

unproblematisch, da T aufgrund seiner Beschäftigung als Mechaniker, die er nach 

Ablauf der Jahresfrist, nämlich nach dem 15.03.2007 fortgesetzt hat, Aufent-

haltsrecht nach dem Assoziationsratsbeschluss besitzt. 

Wichtig ist hierbei immer zu beachten, dass Voraussetzung für eine ordnungs-

gemäße Beschäftigung der Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist. Zeiten des Besit-

zes der Aufenthaltsgestattung, Duldung oder auch Aufenthaltsfiktion zählen 

nicht.  

 


